
VO  m vornherein davon auszunehmen oder eın für allemal bestimmte U1l1e6-

vidierbare Rechtsstrukturen festzuschreiben. Insofern 1sSt in der es10-
logie doch och eın zusätzliches Getälle wirksam. ber dieses Geftälle i1st
nicht zureichend gebremst worden durch die Rechtfertigungslehre, WCI111

diese auch (selbst ach ihrem katholischen Verständnis|] genügend kriti-
sches Potential dafür 1n sich 1rg

In jedem bedart die VO  w uns DPOS1t1LV beurteilte Entwicklung des öku-
menischen Gesprächs ber die Rechtftfertigung der gewissermalsen
siologischen Entsprechung, damit der WegZ Einheit der Kirche frei wird,
die Christus VO  H seinem ater erbeten hat Daß CS jenen Konvergenzen
ın der Rechtftertigungslehre gekommen ist, 1st indessen eın nicht unter-
schätzender chritt auf dem Wege dieser Einheit.

Prof Dr. Ulrich Kühn, Denkmalsblick I 7030 Le1ipz1g

»„»DER HR  HE ST

Wiıe dachte Luther ber das Verhältnis VO  } Staat und Kirche?

Von Rudolf Mau

Das Thema »[Jer christliche Fürst« War während der eıt des
Mittelalters, aber auch och 1ın der Neuzeıt bis ın Jahrhundert hin:
Cn eine rage VO  } größter Bedeutung: Es Z1iNg darum, WIe die gekrönten
Häupter des Staates den christlichen Glauben und die Stellung der Kirche
verstanden und WIE sS1e ihre Autfgabe als „christliche Fürsten« sahen und
wahrnahmen. Di1e bewegte Geschichte des Mittelalters, die Ent-
scheidungen der Reformationszeit, die konfessionelle paltung Ekuropas,
die mıi1t ihr zusammenhängenden politischen und kulturellen Entwicklun-
ZCH der Neuzeıit 1ın Salnız erheblichem Mai{ißse dadurch bedingt, welche
spezifischen nhalte und Traditionen sich 1m Begriff des „christlichen Für:
STEN« ‚bis hin ZUT Selbsttitulierung des absolutistischen Herrschers als »al-
lerchristlichstem König«] verdichteten.

Aus der Sicht des modernen Vertassungsstaates mM1t dem Primat VOIl

Grundrechten un Freiheitsrechten jedes einzelnen begegnet die Ya
ach dem Verhältnis VOI ag und Kirche vorrangı1ıg 1n einer ganz anderen
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Problemstellung: nämlich derjenigen, ob und w1e die Irennung VO  — Staat
und Kirche zustandekommt und elingt, da{ß €e1 der Staat und die
Kirche und VOI em die Menschen als selbstverantwortliche, 1n ihren
Entscheidungen freie Bürger ihrem SC kommen. In der ( egenwarts-
sıtuatıon VO  3 Umbruch und Neuorientierung VOT allem 1n den östlichen
Ländern sind egriffe w1e »Religionsunterricht 1n den Schulen«, Einzug
VO  - Kirchensteuern durch die staatliche Finanzverwaltung, „»Militärseel-
SUISC« kontroversträchtigen Reizworten geworden. Wendet dl sich
aus dieser modernen DEr 1U der Fragestellung Z  J die mi1it UNSCTIEIN The

11D auf Luther ftormuliert ist, scheint Luther Ja och ganz-
ich gefangen sSe1N 1n eiıner geschichtlich überholten Problemstellung:
»„[JDer chrıistlıche Fürst« das scheint ja och SAallzZ und Sal das alte Denken

sEe1IN, auf das sich niıemand mehr festlegen lassen möchte sSEe1 denn,
da{ß der Art, WIe Luther das Problem formuliert, w1e CT die Posıtionen
VO  - „Staat« und VO  > „Kirche« markiert, w1e Gr VO den Aufgaben spricht,
die da erfüllen sind, sichtbar wird, W as auch heute, weIlt-
gehend veränderten geschichtlichen Verhältnissen, 1n em Ma{iseer
zıgenswert wäre.

»Staat E Kirche« IN historischer Problemsi

Zum Verständnis der Fragestellung Luthers mussen WITFr uUu11l$s5 die amalige,
VOI1 Mittelalter her bestehende, O und Kirche betreffende Siıtuation
klarmachen S1e äfßt sich auf ıne verhältnismäßig einfache Formel brin-
SCIL Der Staat Ist e1Ne Funktion der Kirche Das €£€1: ach mittelalterli-
chem Verständnis mu{ß die Kirche aufgrund ihrer geistlichen Verantwor-
tung für die Christenheit als (für das »>»COIDUS christianum«] 1ıne
Weisungsvollmacht für alle Lebensbereiche, also auch für staatliches
Handeln, beanspruchen {DIie das Leben 1 Mittelalter und 1 Übergang
Z Neuzeıt bestimmende TO WTr abgesehen VO  - sonstıigen AaNsC-

Traditionen und Bindungen, Sitten und Bräuchen nicht 1n C1-
Ster 1Nn1€e der „Staate« (den gab 6S 1m heutigen Sinne als multitunktionelle
Gesamtorganisation für fast alles und jedes überhaupt 1Ur ansatzweise],
EHSA:  } lebte vielmehr IN der Kirche S1e War Sachwalterin der höchsten Er-
kenntnisse, die 6S gab; sS1€e verftrat und interpretlerte die göttliche Oftenba-
LUNG; S1e elehrte die Leute ber Sinn und Ziel des menschlichen Daseins;
s1e War nahezu ständig und unausweichlich präsent bei den Menschen VO
der Gehbhurt bis Z Tode, lenkte ihre edanken, ihr Gew1ssen durch die
Beichtpflicht, gab ihnen Sicherheit und Hoffnung durch ihre Gnademittel
Das Leben 1n se1iner Gesamtverfaßtheit WAar zumindest 1m Sinne von
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Anspruch und leitender Vorstellung e1ın Leben der Kirche. Demgegen-
ber Funktionen des Staates (genauer: der Fürsten, Könige, Kalser
oder der Magıistrate uftfonom Städte] eutlic. begrenzt stärksten
War der Zugriff der Kirche da, auch Gebiete und Jlerritoriıen 1TC.
iıch reglert wurden Ww1e 1n den umfangreichen bischöflichen und klösterli-
chen Besitztümern. Zu den Verpflichtungen „weltlicher« erren und Für-
Sten gehörte CS, die Iräger kirchlicher Vollmacht unterstutzen, kirchli:
che Rechte schützen, VO geistlichen Gericht erkannte und VeOCI-
urteilte Ketzer auch mMi1t weltlichen traten vorzugehen. Die nhaber des
Schwertamtes hatten auch auf entsprechende Weisung VO Papst her SC
SCIL Ungläubige Krıeg tühren dies alles unter der Vorstel-
Jung, gerade der Erhaltung und Ausbreitung der Herrschaft Christi auf
Erden dienen mMussen

Ungeachtet der bekannten großen Spannungen und Kontflikte, die CS 1mM
Mittelalter hinsichtlic. der Kompetenzabgrenzung und usübung VO  -

geistlicher und weltlichera gab, mu{ 11an doch sehen, da das
schilderte Grundmuster VO  - Kirche und Staat, geistlicher Vollmacht und
Schwertamt sich ber Jahrhunderte hinweg als erstaunlich stabil erwı1ı1ıes
Es War tief verwurzelt 1n den Überzeugungen der damaligen Christenheit.
Man kannte nicht anders; 1n den Grundzügen mu{fte CS OIfenDar se1n,
WenNnn Christus, ue. des Heils und er Hoffnung, Ehren kommen
und 1n der ihm gebührenden Weise die Herrschaft ausüben sollte.

DIie fundamentale Neuorientierung ezug auf die
»Herrschaft Christi«

Angesichts dieses Grundmusters geradezu revolutionäre Entdek-
kungen, die sich für Luther 4Uus dem tudium der Bibel ergaben und 1n der
Auseinandersetzung mıt den vorgefundenen realen Verhältnissen Gestalt

S1e lassen sich zusammenfassen 1n einer zentralen Einsicht.
Diese Einsicht lautet: Christus herrscht anders. Miıt einer messianischen
erheißung 4US Jes 25 formuliert: Er » trägt « die Herrschaft » a‚uf seiIiNer
chulter«

Für Luther wird Aus der Bibel klar, dafß 111411 hinsichtlich der »Herréchaft
Christi« radikal umdenken und VO'  e einer übermächtig gewordenen Tradi-
tion SCNH1€E nehmen MUu: Das Bekenntnis, dafß Jesus Christus der Ge-
kreuzigte der »„»Herr« ist, nötigt dazu, den Begriff herrschen, Herrschaft, NEeEuUu

definieren, ih: anders als bisher üblich buchstabieren. Di1ie mi1t dem
Begriff Herrschaft oder auch Macht geradezu zwangsläufig verbundene As
sSoz1latıon Von Gewalt, Zwang, Furcht und ngs bei den Betroffenen, VOI
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entsprechendem ich-ducken und Die-eigene-Haut-retten-müssen: Diese
Vorstellungen weichen, immer VO  v der Herrschaft Christi die Rede 1St,
W1e eın böser Alptraum Denn, Sagt Luther 1mM 1NDU11C auf jenes JesaJa-
WOTtTt VO Messias-Friedefürst: »[Dieser Herr (Christus] iegt nicht WwW1e ande-

Herren den Reglerten als ast auft (setzt nicht SeINEN Fufß auf ihren Nak
ken], sondern Er rag UunNls, und W1r liegen ihm auf der Schulter. « (WA 3412

I8  J 1 ££).Christus herrscht, indem CL dient; kommt den Armen, Kran:
ken, Unrecht Leidenden; CTTt einer Lösung für das für die Men-
schen und zwischen ihnen unlösbar bleibende Problem der Schuld, indem
A die Schuld schuldig Gewordener selbst auf sich nımmt, für s1e leidet und
ihnen Vergebung, Freiheit und Cue Gemeinschaft verschafft Seine Metho-
de des Herrschens esteht darin, Menschen anredet, sS1e durch sSeEe1IN
Wort und seinen Geist en Seine Art und Vollmacht des Herrschens be
darf keiner anderen ittel Gerade aber durch das Einwirken auf die
Herzen und (Gew1ssen der Menschen ist und bleibt se1n Herrschen je]
wirksamer, als 6c$sS die Anwendung VO  - Gewaltmitteln Ie se1in könnte.

Wenn 1U  a aber dies die Art der Herrschaft Christi 1St, W as bedeutete das
dann für die Kirche, die doch selbst keine andere Funktion hat. als der Herr-
schaft Christi dienen? Und W as bedeutete 65 für den Staat, also die Aus-
übung weltlicher Herrschaft 1mM Bereich der Christenheit?

Die Konsequenzen für die Kirche werden für Luther schon sechr bald klar
S1e zeigen sich sehr deutlich schon 1n seınen Schriften VOIl I und
Es gibt 11UT die eiıne alle gerichtete gute OtSC. VO  } Christus, das Van-
gelium als Inbegriff des Wortes Gottes. Ihm allein dem zulinnerst befreien-
den und erneuernden Wort VO  - der Vergebung der Sünden kommt die
ur »göttlichen Rechtes« Z die Ämter und Rangstuten der kirchlichen
Hierarchie aber haben nicht den permanent beanspruchten Charakter des
1US divinum, sondern sind Ordnungen menschlichen Rechts. Denn alle
Christen sind schon Hr ihre Taufe »geistlichen Standes«; alle haben
Anteil Christi königlicher und priesterlicher Vollmacht Di1ie nhaber
kirchlicher Amter aber sind nichts anderes als Boten des Evangeliums und
Beauftragte für damit zusammenhängende Dienste Daraus aber können sS1e
nicht Rangstellungen ableiten, die ihnen irgendeine Art VO  w Herrschaftber
die Mitchristen verschaftfen. Das Leben mıiıt Christus und 1n der GGeme1lin-
schaft der Christenheit 1st hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehun-
SCH herrschaftsfrei: Hiıer 1st Christus allein und niemand »„der Herr«
durch sSe1iIN die Gewissen und Herzen bewegendes Wort Was 1er VO  - Luther
schon se1it klar erkannt und formuliert wurde, nthielt die Zumutung
eines radikalen Umdenkens zunächst 1m Bereich kirchlichen
Lebens, kirchlicher AÄmter und Dienste eines Umdenkens, das auch 1n
evangelischen rıchen bis heute nicht immer überzeugend gelingt
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Notwendigkeit und (srenzen »weltlicher Herrschaft«

Was aber bedeutete das 11U11 innerhalb „christlichen Welt« (in der alle
ZUT Kirche gehören alle getauft sind alle als Christen anzusprechen SIN
für die Wahrnehmung weltlicher Herrschaftsfunktionen? Mufßten nicht
aufgrund der genannten Einsichten alle Werkzeuge des Zwanges und der
Gewalt A4US der and gelegt werden? Durfte CS „weltliche« Herrschaft,
durtte das „»Schwertamt« überhaupt och geben?

ILiese Fragen ZC18CH die Konsequenzen, die i Teil der refoOr-
matorischen Bewegung, VOI allem i Täuterkreisen dann CIN1SC re Spa
ter der lat auch SCZOBCNM wurden und ZW aar Sinne entschiede-
HCI ı1stanzıerung VO  a „weltlichem« CC und weltlicher Herrschaft

VOI allem W as nicht M1 den Geboten der Bergpredigt übereinstimmt
Im Sommer 15211 erreichten Luther auf der artburg nfragen Me

lanchthons 4AUus Wittenberg, längst VOT Entstehung der Täutferbewe-
U1g schon ber solche Folgerungen diskutiert wurde Läfst sich weltli-
che Gewalt (das »Schwertamt«) A4dUus dem Evangelium begründen? Luthers
briefliche Antwort (1 Aug 5:21) lautet Neın der lat nicht! Denn das
Evangelium 1St » Gesetz freier und freiwillig andelnder Menschen«
( lex liberorum BT voluntariorum] Christen das heißt Menschen die sich
durch Christi Wort und (ielst leiten lassen tun 4US freien tücken und 4aus

Überzeugung das (sute S1e brauchen nicht erst durch wang und Gewalt
dazu werden Zwangsgewalt das Schwertamt erwelst sich den
Christusgläubigen gegenüber als überflüssig und fehl Platze Wenn alle
Welt Christen hätte das Schwertamt Funktion verloren |DITS
ev1se „keine Gewalt« xönnte allgemeines Gesetz SC111 alles W Aas AT
sammenleben der Menschen notwendig 1STt auch und VOT em
viel besser Denn das Evangelium wirkt auf dem Wege VO Mund ZU

erzen durch Überzeugung; W beftreit Menschen ZUt Bereitschaft sich für
das Wohl anderer eINZUSEtTIZEN und führt bei sich die Vısıon Welt
ohne Gewalt

ber die Wirklichkeit WI1C S1C tagtäglich auch der „Christlichen« Welt
ertahren WAaTrT Sanlz anderes als JeNC Vısıon |DITS übergrofße

ehrheıit der Menschen sind keine Christen DIie „»Christen wohnen wEeIlt
voneinander« kigennutz Rücksichtslosigkeit und Bosheit
Gestalt sind überall anzutreffen SO lehrt es die Erfahrung und sieht auch
die Bibel den Menschen Weil 1ST wird auch überall der Bibel das
Vorhandensein und die usübung staatlicher Gewalt ‚Fürsten Könıge
Obrigkeiten] als selbstverständliches vorausgesetzt Das „»Schwert-
amnit« 1STt und bleibt der Welt WI1IC S1C 1U einmal 1STt und angesichts der
Menschen, W1C S1C sind unentbehrlich Durch diese unübersehbare eali-
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tat 1sSt nicht etwa das Evangelium widerlegt, nicht die erneuernde, befrei
ende und verwandelnde Macht des Christuswortes 1n Frage gestellt. Wohl
aber wird eiıne VOon der Kirche des Mittelalters selbst vVertretene und gefÖör-
derte illusionäre Deutung der Wirklichkeit hintällig, als sSEe1 die generelle
Präsenz und Machtstellung der Kirche schon gleichbedeutend mıiıt dem,
W as das Evangelium unter der „Herrschaftt Christi« versteht. Die große
Verwandlung und Erneuerung der Menschheit 1sSt und bleibt och Zukuntft,
Gegenstand der offnung. Zur Erfüllung kommt diese offnung gegenwaär-
t1g 11UT anfangsweise, da, Glaube und Liebe aum gewınnen inmıt-
ten jener weiterhin vorherrschenden eigensüchtigen, die Rechte und Wüür-
de anderer mißachtenden Bosheit Selbst die Glaubenden, selbst die CHhrı-
sSten haben 1n eigener Person Anteil jenem übermachtig erscheinenden
bösen, verderblichen Zustand der Welt Sündenerkenntnis iıst gerade für
s1e, die »Heiligen«, nicht prımär das Fingerzeigen auf andere, sondern
Selbsterkenntnis.

Angesichts olcher Einsichten beschränkt und konzentriert sich für
Luther die egründung der Notwendigkeit des Staates auf Funktionen des
Schutzes und der Ordnung e1ines (:emelinwesens: Es geht die Wahrung
weni1gstens aäußeren Friedens, die Ermöglichung geordneten usam-
menlebens der Menschen. {Die Alternative ware das 4a0S oder die Gewalt-
herrschaft der Oosen Auft dem geschilderten Hintergrund eiıner gründlich
desillusionierenden a VOIl menschlicher und geschichtlicher Realität
auc. 1n der „christlichen« Welt!) gewıinnt für Luther 1U  an gerade die Funk-
tıon staatlicher Ordnung eınen en Stellenwert Luther findet ein1ge
re spater langesichts der Katastrophe des Bauernkrieges und des Vor-
wurfs der Altgläubigen: da sehe w} Ja, wohin die Retormation führte)
seE1INeEe 55 On VOI der Notwendigkeit und Selbstverantwortlichkeit des Staa-
tes klar bestätigt. Es i1st sehr ohl der Mühe und des Einsatzes der Christen
werTt, den Staat 1ın dem, W as tun mußs, unterstutzen und sich daran als
Richter, als Amtmann, Ja auch als Büttel und Henker beteiligen. Fort-
schritte, die CS 1er gibt, sind wichtig. Angesichts dessen, da{fß ZUT eıt
Kalser Maximilians gelungen WAaITrL, mi1t dem Allgemeinen Landtfrieden
das Prinzıp öffentlicher Sicherheit durchzusetzen und als Aufgabe der
Obrigkeiten ZUT!T! Anerkennung bringen, ware töricht his selbstmörde-
risch SCWESECNH, staatliche Gewalt als solche verunglimpfen und 1Ur aus
dem Grunde, weil S1€e selbst ittel des Zwanges und der Gewalt einsetzen
mu{ bekämpten wollen

Nun freilich ist klar DIie Aufgabe und Eigenart des Wirkens der Kirche
und die des Staates sind ach dem esagten enkbar verschiedenartig und
geradezu konträr. Das entspricht der. spannungsvollen Weltsituation, die
se1t dem Kommen Christi manitest geworden i1st der Ankündigung und
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dem Begınn einer Wirklichkeit, für die der Name Jesu Christi steht,
inmitten der och bestehenden und weithin dominierenden alten Realität,
1n der sich das 4se1ın der Menschen abspielt. el aber, der Evangeli-
umsauftrag der Kirche und der Ordnungsauftrag des Staates, kommen VOIl
Gott her und kennzeichnen miteinander den der Menschheit und der Welt
zugewandten Erneuerungs- und (auf die Erneuerung hin angelegten) Erhal-
tungswillen (:ottes. Luther pricht iın diesen Zusammenhängen VO  } ZwEe1-
erlei Art des Herrschens ottes, VO:  w} sSeINeEN beiden »Regimenten«: dem
geistlichen durch das Wort und den Heiligen Geist) und dem weltlichen
durch die Mittel der Erhaltung VO  - außerer Ordnung und Frieden)

Die grofße Schrift, 1n der Luther sichZ Thema staatlicher Funk-
tionen und Vollmachten äußert, weist schon 1n ihrem Titel auf den Ge-
sichtspunkt der Begrenzung staatlicher Kompetenzen hin » Von weltlicher
Obrigkeit, W1€e weıit 1INnan ihr Gehorsam schuldig SE1« (1 52:3) Die Veranlas-
SUN$S, gerade diesen Gesichtspunkt betonen, War zwingend. Denn 1m
Zuge der Mafßnahmen die sich ausbreitende reformatorische ewe-
SUu11$ hatte obrigkeitliche Mafifßnahmen und Verbote gegeben, VOTI allem

die Verbreitung der deutschen Bibelübersetzung und reformatori-
scher Schriften, aber auch sonstige Repressalien retormatorisch g -
sSinnte Bürger, Prediger oder önche In seiner chrift gibt Luther 11U.  ; 1ın
dem vorhin schon dargelegten Sınne e1ine egründung für die Notwendig-
eıt und unentbehrliche Funktion der weltlichen Gewalt ZUT Wahrung VOIl

Ordnung und Frieden, vollzieht dann aber 1n einem zweıten eil auch die
entschiedene Begrenzung staatlicher, obrigkeitlicher Kompetenzen: diese
bezögen sich auf die egelung äußerer Fragen, auf das, W as „Leib und Gut«
etrifft, nicht aber auf die eele, nicht auf den Glauben »Über die eeie
annn und 11 (SOFt niemanden regıeren lassen denn sich selbst allein« |WA

1,262,9f). Das Evangelium, das Wort Gottes 1st also ach Luther die wich-
t1ıgste, Ja 1m TUN! einz1ige 54 V E Befreiung der Menschen VOIl der
Herrschaftsanmaßung anderer Menschen.

Hıer W1€e überhaupt schon beim großen Thema der 1 Christusglauben
begründeten Freiheit des Christenmenschen \programmatisch se1it 5 20)
gibt bei Luther die klare Absage die ge1ist1ge Unterwerfung VO  w Men-
schen totalitäre Ideologien. (Giott selbst steht mıiıt SEeEINEM Wort und
seinem (e1lst für die Freiheit des Menschen e1iN; Glauben ist dieajedes
einzelnen Menschen selbst 1n der Begegnung mit dem Wort Gottes. 1iese
Gottesbegegnung aber vollzieht sich 1 Hören, 11 Erkennen und inneren
Bejahen sich bewährender Wahrheit Hıer hat niemand gebieten
und den Menschen aufzuzwingen. Niemand hat, w1e Luther betont, eın
eC.  t andere mi1t Gewalt »ZUuUmmn Glauben oder Unglauben« drängen (WA
11264157
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Luther konkretisiert die Grenzen obrigkeitlicher Gewalterhinaus
auch bestimmten ethischen Situationen, VOI em der rage des
Krieges. Wenn e1iın Fürst verlangt, W as wider (:ottes 1St,
esteht nicht mehr die geltende Gehorsamspflicht der Untertanen.
Im e1Ines unrechten Krieges (vor em eines Angriffskrieges] en
die Untertanen nicht folgen. Luther kennt und benennt also eutlıc.
Sıtuationen, 1n denen w1e passıver Widerstand i1st ber
er en. und schreibt in einer Sıtuation, 1n der c5 verbriefte Bürgerrechte
dieser Art nıicht gibt und nichts anderes bleibt als 1Ur der Mut moralischer
Einsicht folgen. Und CI sieht auch die Schwierigkeiten, 1n bezug auf
bestimmte Sıtuationen eiıner eindeutigen Urteilsbildung gelangen.
Im Z,weiftelsfalle,so meınt CT, urife und MUSSse dann doch die Gehorsams-
pflicht den Ausschlag geben; s1e entschuldige den Untertanen, der für sich
selbst keinem klaren Urteil gelangen annn | S geht 1er für Luther, w1e
1n vielen anderen Fällen, VOT em den („ew1ssensrat, Entsche:i-
ungs- und Orientierungshilfen, die rage also, W1e€e 1mM christlichen
Glauben und Gehorsam 1 Achten auft die Wort-vermittelte (jottes-
prasenz schwierige Sıtuationen bestehen sind

(zew1lissensrat Herrschende das „Recht der Liebe«

Den Charakter des (Gewissensrates hat dann auch das, W as Luthér 1mM letz-
ten Teil seiner Schrift >)VOH weltlicher Obrigkeit« den „»Christlichen Für-
SteN« hat, also solchen, die m1t dem Christsein, der Bewährung
christlichen aubens 1n exponlerter Situatlion, PrTANS meınen »[Jer christ-
10 Fürst« das 1st für Luther das Paradigma politischer Verantwortung,
und ZWAäl, den Bedingungen der eıt entsprechend, einer Verantwortung,
die ZWar 1m Rahmen traditionsbedingter Rechtsauffassungen und konkre:
ter traditioneller Rechtstite wahrzunehmen 1St, aber nicht AITe 1m e1-
gentlichen S1inne »verfassungsmäßige« Rechte und Nnstanzen begrenzt und
kontrolliert wird. Es gab w1e keinerlei Schutz Willkür und
nterdrückung auf den verschiedenen Ebenen der Herrschaftsausübung.
Luther weiß, redet, W G1 sagt, da{ß e1iın „christlicher« Fürst eın
»seltenes ildpret 17 Himmel« se1 (WA 127336} Dıie rage War Kann
eın Fürst ein ensch miıt dieser Verantwortung, mıiıt fast unbegrenzten
Vollmachten, zugleic. aber auch angewlesen auf Informationen und Rat-
geber VOI oft zweitelhafter Qualität überhaupt »„»Christ« seın 1n dem S1N-
Nn  J 1n dem das Christsein 1mM Zeichen des Evangliums verstehen ist?

Der dringliche Rat, den Luther geben hat, betritft die Auffassung
VO  } der eigenen exponlerten ellung: »Wer eın christlicher urst se1ın will,
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der mu{ wahrlich die Meınung ablegen, da{(ß CT herrschen und mi1t Gewalt
fahren wolle« |WA 11,271,3 S7211 Eın uUurs mMUu: sich » ]_n seinem Her-
Z seiner Gewalt und erkeıt entäufßern«; 8 nehme sich der Not
seiıner Untertanen und handele darin, als ware CS se1ine eıigene Not; denn
hat u1ls Christusgl das sind 1mM eigentlichen Sinne „Werke christlicher
iebe« (WA 11,273,21-—24). I ieser Grundgedanke wird dann och weıter
ausgeführt 1 Sinne eiıner Maxıme für politisches Handeln und VOT em
auch für das alltägliche Geschäft der Entscheidung VO Rechtsfragen: Hıer
überall mMu die Liebe: das „Rech der Liebe«, ZGeltung kommen. Es gibt
»kein gew1sseres (G‚esetz als dieses«. Miıt eZzug auf schwierige Rechtsfälle
(z.B Entscheidungen ber Besitzansprüche) mahnt Luther den Grundsatz
d.  J da{fß 1mM Streit der Parteiı:en nicht die chärte verbrieftter Rechtspositio-
NCN sondern das »nNatürliche echt« 11 Sinne des „Rechtes der ji1ebe« den
Ausschlag geben mMusse, da{fß e1in urs also ach diesem Leitgedanken enft-

scheiden MUSSE } mMUSsSSse ımmer „die Liebe und natürliches Recht oben
schweben« \WA 1L,.279,25 Denn (mit Hınwels auf die bekannte, auch 1n
der Bergpredigt »Goldene Regel« „{ IIie E1 lehret: w1e die Lie-
be Lut da{ß ich un soll, W as ich INır wollte haben« \WA 1,2/79, L9£)

Wır hatten vorhin gesehen, da{ß für Luther eiıne kategoriale Unterschie-
denheit zwischen dem Evangelium (der Christusherrschaft allein Urc.
se1ın Wort und den eiligen Geist] einersel1ts und weltlicher Herrschaft (mit
den Mitteln auch zwangswelse durchzusetzender Maisnahmen ] anderer-
SE1LTES besteht Dıie eben zıtlierten Außerungen zeıgen 1U  } aber e1ine erstaun-
liche ähe und erührung zwischen beidem Be1 obrigkeitlichem und rich-
terlichem Handeln soll das Recht der Liebe die es bestimmende Maxıme
se1IN; der Fürst soll sich 1n der Auffassung VO  . seinem Amt, 1n der Stellung

den VO  - ihm abhängigen Menschen, VO Vorbild Christi leiten lassen:
sich ihrer Not annehmen, w1e Christus sich aller Not aNSCHOININ
hat

Also doch womöglic eine » Vermengung« beider »Regimente«, „»Evan-
gelium« 11 »„Gesetz« Neın, das 1st CS nicht Denn 327 1st Ja die Rede VO  an

dem, W as ZAlltag politischer und jurisdiktioneller Entscheidungen g -
OIrt und mit entsprechenden Mitteln auch den Widerwillen und
Unwillen der Betroffenen durchgesetzt werden MUu: 1 Zeichen VO  -

Evangelium, Glauben und gelebter christlicher 1e dagegen brauchte
nicht der Kadi und nicht der Fürst entscheiden, sondern da käme
gütlicher Einigung zwischen den Konfliktpartnern. Dıie S1ituation ze1igt:
Weltliche Gewalt und Jurisdiktion treten als zweitbeste nNnstanz für KOn-
fliktlösungen 1n Aktion IBEN entspricht ihrem Charakter als „Not-
ordnung« ZUT Eindimmung VOI1 Eigensucht und Bosheit angesichts des
schlimmen Zustandes der Menschenwelt. Mıiıt dem Hınwels auf das Recht
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der Liecbe; dem 1111l auch scheinbar paradox mi1t Zwangsmitteln 1n e1-
NeIN gewl1ssen Rahmen Z Anerkennung verhelten mufs, wird aber deut-
ıch Es handelt sich 1eselbe Welt Gottes, die gleichen sich 1n ihren
go1smen verrennenden Menschen, denen 1m Zeichen VO  ; Christi Wort
und (je1list och Sanz andere Möglichkeiten des Miteinanderlebens eröffnet
werden. Dies letztere den Menschen nahezubringen das ist die Aufgabe
der Kirche Das geschieht durch Predigt, Seelsorge, 1n gelebter christlicher
Gemeinschatt, und 1n manchen Fällen als eın under (:ottes entstehen
da auch Glaube und 1e und wird der überstrapazierte und oft proble-
matische Rechtsweg überflüssig.

Was aber den christlichen Fürsten oder, modern gesprochen, den JIräger
politischer Veran  ortung und Entscheidungsgewalt angeht, iegt
Luther 1n der lat daran zeıgen, da{fß und w1e Y möglich 1St, 1n der Art der
Wahrnehmung dieser komplizierten und fast höchst undankbaren
Aufgabe Glauben und Liebe praktizieren. Das ezieht sich pr1ımär, w1e
WIT sahen, darauf, W1e€e- die eigene Person 1n dieser Funktion sieht und
P Eınsatz bringt: nämlich 1n jenem bewuften Sich-distanzieren VO

»Herrschenwollen«, VOIN versuchlichen Ausspielen eigener Macht La-
sSsten und auf Kosten anderer Menschen. Die christliche Art 1n olcher Ver-
antwortung stehen, ze1igt sich 1ın der nicht häufigen Verbindung VOoONn
Amtsvollmacht mi1t Demut, ugenma und Selbstbescheidung 1n der Hın-
gabe die bewältigenden Probleme. In christlicher Weıise solche Ver-
antwortung wahrzunehmen bedeutet aber ach Luther ausdrücklich nicht,
eine bestimmte Art VO  a römmigkeit und Kirchlichkeit ZUT Schau stel-
len (sich also etwa 1mM Stil der eıt grofßzutun mi1t Pilgerfahrten, Reliquien-
sammeln und dergleichen auf das Etikett „christlich« bedacht se1in]: Das
gewissenhafte ahrnehmen der politischen Aufgabe hat vielmehr WwW1e
andere 5d11Z „weltliche« Tätigkeiten auch als olches schon den Charak-
ter VOI1 „Gottesdienst« 1n der Welt, VOIl „Beruf« im Verständnis der eıt
gleichbedeutend mi1ıt VO  - GiOFt her ergehender »Berufung«)]. Als Christ sol
che Aufgaben wahrzunehmen bedeutet nicht, als Interessenvertreter eiıner
Gruppe oder Institution |»Kirche«)| tungieren, sondern sich aufgrund des
Christusglaubens befreit wI1ssen demjenigen besonderen 1enst
den Menschen und der Erhaltung der Lebenswelt, dena eigenen Ort

erfüllen hat Was den »christlichen Fürsten« etrifft, 1st der politi-
sche Leitgedanke VOT em die Erhaltung VO  3 akzeptablem Recht 1m Lan
de und VO  } aäußerem rieden für das Land Luther warn die Fürsten drin:
gend davor, sich VOIl ehrgeizigen aten und „Eisenfressern« ZUE Krıeg tre1ı-
ben lassen. Die Bereitschaft DALT: Selbstbeschränkung, auch Einbuße
und Verzicht, 1st nicht 11UT eiıne ftromme Privattugend des Christenmen-
schen, sondern 1n vielen Fällen auch das politisch bessere und klügere:
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Luther hat, Rat geiragt, 1ın bestimmten Sıtuationen auch n9C.  TUCK-
ich 1n diesem Sinne votiert und z.B wesentlich dazu beigetragen, einen
schon 8 drohendenonzwischen Altgläubigen und Evangelischen
abzuwenden.

»Institution Kirche« 1mM Reformationsjahrhundert

ber Was besagt 11U'  - dieses alles für das Verhältnis VOT)] »Kirche und
Staat«, bei dem WITr doch 1mMmMer die Verhältnisbestimmung VOIl zw el
unterschiedlichen Instıtutionen denken pflegen?

ach em Gesagten hat diese Art der Fragestellung für Luther CI-

kennbar 1Ur eINE sekundäre Bedeutung. Prımar wichtig 1St, da{fß das Van-
gelium verkündigt wird, dafß CS 1ın der Gesamtgesellschaft Christen gibt,
da{ß Christi Wort und (e1lst bei den Menschen präasent 1st und wirkt Was
aber die Kirche als Institution betrifft, befand sich das, W as CS 1n dieser
Hinsicht 1n mächtiger, aufdringlicher, oft pompöOser Präaäsenz gab, 1mM Ze1-
chen des spirituellen Autbruchs der reformatorischen Bewegung 1n voll
ständiger Auflösung. Die Macht der 1SCHO{fe wurde unwirksam; Klöster
lösten sich auf; das massenhafte Zelebrieren der Opfermesse reforma-
torisch als eıne Pervertierung des Evangeliums erkannt ahm e1in Ende;
damit wiederum wurden Scharen VO  ; Me{Aßpriestern beschäftigungslos.
Das heißt Das Problem der Instıtution Kirche tellte sich 1 irkungsbe-
reich der retormatorischen Predigt zunächst als dasjenige des Umgangs mıiıt
einer großen Konkursmasse, der egelung VO  - sozialen und rechtlichen
Problemen. sSoweıt ze1gt die Reformation frappierende Parallelen SC
genwärtigem Geschehen. Priımär freilich galt ATr SUOISCHHIL, das,
W as 11U)  - wirklich zentral und unverzichtbar Warl das Sich-sammel VOIl

Gemeinden das Evangelium und die Sakramente überall geschehen
konnte. Der Fortbestand der Kirche 1n der bisherigen Gestalt und Rechts
stellung (allenfalls anderer »Leitung«)] Wal jedoch erklärtermaßen
nicht Luthers Zielvorstellung.

Angesichts der bestehenden Gesamtsıtuation Warl gänzlic undenk
bar, eine Reformation der Kirche den weltlichen Obrigkeiten vorbei
oder al S1e erreichen und durchsetzen wollen Retormation der
Kirche das betraf Ja anders als 1n der heutigen Situation) die (Gesamtge-
sellschaft 1in wesentlichen Lebensvollzügen; c5 etr. 1n hohem Maiße das
bestehende Rechtsgefüge Samıt ökonomischer und politischer Macht

Es Wal ganz selbstverständlich und der Sıtuation entsprechend (und WUul-
de auch als genu1ın reformatorischer Impuls weithin begrüßt und gefeiert),
dafß Luther sich schon 1520 mıiıt einem großen Aufruf die weltlichen
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Gewalten gewandt hatte (»An den christlichen del deutscher atıon VOIl

des christlichen Standes Besserung«| Denn angesichts der Verweigerung
der kirchlichen Hierarchie Wal 11UT VO  - dieser Se1ite her da{fß®
Dringliches ezug auf die kirchlichen Angelegenheiten Bewegung g -
bracht würde

DDa freilich hatte sich zunächst c  E oder nichts gerührt In Gang kam
die Retformation vielmehr erst als Bewegung evangelisch gesinnter Predi-
SCI reformatorisch erweckter Christen und Gemeinden Luther ahm
dann angesichts dieser Sıtuation und aufgrund konkreter Probleme und
Rechtsiragen sehr entschieden tellung Sınne des Rechtes dieser ECWEe-
SU1Ns als CC christlichen sich bewußt ST biblisch bezeugten
Evangelium ekennenden Gemeinde 1823 „Da{fß A christliche Ver-
sammlung oder Gemeinde ec und 26 habe alle Lehre
(be)urteilen und Lehrer \ Prediger)] berufen C111- und abzusetzen rund
und Ursach Adus der Schrift«)| Das 1er wirksam werdende „Recht« aber
War Sinne Luthers nicht die Option für C111 SC11HECT igenart ach politi-
sches (»demokratisches«] Prinzıp auf Kosten anderen |»MONaT-
chisch« »aristokratischen«] Prinzıps 1eimenr S1118 CS das OT1Z1INAIC
ecC der Christusbotschaft selbst das unabweisbare ecC des VeCI-

kündigenden hörenden und durch die hörende und urteilsfähig werden-
de Gemeinde (die die Stimme ihres Hırten Christus erkennt) identifizie-
renden (;otteswortes. 1eSeESs echt, das ecCc des Evangeliums,
dere, zumal kirchliche, Rechtstitel aufßer Kralit, sotern S1C das Evangelium
hindern und unterdrücken.

Luther propagilert mi1t dieser Stellungnahme also nicht schon (wie 6S

manchmal verstanden wird) C111 treikirchliches oder kongregationali-
stisches Verfassungsprinzip \um dieses dann binnen kurzem selbst wieder
unter dem Druck der „Verhältnisse« rage stellen Di1e Frage WIC

innerhalb der Gesamtkirche das aus der Bibel LICH erkannte Evangelium
wieder SC1NECIN Recht und SC1NCTI Wirkung kommen könne WaTrT InN1t der
Ermutigung olcher gemeindlichen Inıtiatıven och nicht genere. eNTt-
schieden uch S1C konnten übrigens erst WI1IC die orgänge den kur:
sächsischen tädten Leisn1ig und tenburg ZC1I1ECIH ollten Zuge
mühsamen Klärung VO  j Rechtsverhältnissen und Kompetenzen ZUuU end
gültigen Erfolg gebracht werden

Das schließliche mkippen der reformatorischen Bewegung be-
egıonen Stud und Mitteldeutschlands C1NEC Aufstands

bewegung CI WICS sich 1DSO als Katastrophe ‚und ZW ar der C:
Luthers VO  - vornherein und grundsätzlich nicht erst Nachhinein und
angesichts des Scheiterns!| on viel früher ang 522 hatte Luther
VOT olchen stimmungsmäßig sich vorbereitenden Entwicklung
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SC11L1CT »Vermahnung alle Christen, sich hüten VOT Aufruhr
un mMpÖrung«.

Luther WAarT und 16 1er VO  . Anfang konsequent — nicht 4Aus irgend-
welchen unterstellenden Rücksichten sondern der ıigenart des
Evangeliums willen Die Herrschaft Christi wird re1gN1s NUr durch das
Wort des Evangeliums nicht durch Mittel der Gewalt »5111C6 sed verbo«
W1C dann Melanchthon der Augsburgischen Kontession 3 ftormu-
lierte ICA XXVII 51 [)Das bedeutete dann angesichts der politischen
und rechtlıchen Voraussetzungen des Reformationsjahrhunderts Wenn
altgläubige Obrigkeiten die Predigt des Evangeliums und evangelischen
Gottesdienst nicht dulden und ZUur eilnahme altgläubigen Kultus
ZWINSCH wollen dann bleibt abgesehen VO  . der Bereitschaft des Leidens

des Evangeliums willen als Konsequenz Regelfalle 1LL1UT das Aus-
wandern orthin evangelischer Glaube Duldung und Anerkennung
genie(ßt mi1gratiıon des Glaubens willen das blieb dann der lat der
Lösungsweg und Leidensweg VOT em den Zeıten militanter Rekatholi
S1CIUN Zeichen der SUs Gegenreformation bis ZU. Beginn des Jahr
hunderts

Was 1U die Durc.  Iung der Reformation e1ltens evangelisch SCSINMN-
ter Fürsten und Stadtregierungen betrifft WarTr der Vorgang als olcher
nicht schon WI1C heute VielitaCc interpretiert wird C111 Indiz füır das
Scheitern der reformatorischen »Bewegung« als 1E reformatorische
Predigt und deren Gemeinderesonanz getragener Bewegung DiIie 1I1-

„Reformation VO  ; oben« folgte zeitlich auf das Scheitern der M1 retor-
matorischen Parolen vorangetragenen Aufstandsbewegung Iiese aber galt
klar erkennbar allererster Linıie der 11L ndlich durchzusetzenden radi
kalen Veränderung der kirchlichen Verhältnisse der Entmachtung des
römischen Kirchensystems der alleinigen Geltung des Evangeli-
g verbunden MM1T \von Anfang VO  } Luther und anderen eIOT:
atoren erstrebten) Behebung sozialer Mifßßstände „Retformation VO  n

oben« bedeutete zunächst die auf andere Weise ohnehin nicht mögliche
Regulierung der M1tT dem Zusammenbruch des römischen Kirchensystems
anstehenden Besıtz und Rechtsfragen Vor em mu{fßte bisheriges KIır-
chengut der ausuternden Begehrlichkeit der Herren und Junker
werden, CS dem Aufbau evangelischen Kirchenwesens
kommen lassen Evangelische Predigt evangelischer Gottesdienst das
sind tortan die zentralen Aussagen der 1U  e} überall entstehenden evangeli-
schen Kirchenordnungen veranlafßt und Kraft gesetzZt durch evangelisch

Fürsten un Stadtobrigkeiten
Es spricht jel für die neuerdings überzeugend vertretene These dafß MNMIIE

dieser Reformation VO  - oben die ursprüngliche retormatorische Bewegung
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1 wesentlichen das erreichte und erhielt, W as ihr wichtig WAarLl. Hierbei
spielte auch offensichtlich der Gesichtspunkt e1ne olle, der als Element
politischer pannung und Unsicherheit die orgänge der Reformation VOIN

Anfang begleitet hatte, schon se1t dem Ormser Reichstag FSZE da{fß
1111l nämlich auf diese Bewegung 1n der Weise und 1n dem Sinne eingehen
musse, da{fß die IunZ Aufruhr enttfielen. Dem trug die sogenannte
Fürstenretormation ach mıiıt klar erkennbarem Erfolg Rechnung.

Das »Evangelium« ach Luthers Verständnis und die
Staat-Kirche-Problematik

Wıe a1so dachte Luther ber das Verhältnis VO  =) Aa und Kirche? Formu-
lieren WITr die rage A4aUus heutiger Sicht, unter der Voraussetzung des moder-
L1CI1 Verfassungsstaates, des Rechtstaates mM1t einem en Stellenwer
bürgerlicher Freiheitsrechte, dann 1st Fremdheit und Andersartigkeit VO  ;

manchem, W as Luther 1er hat, unübersehbar. Vor allem e1Ne
prinzipielle Voraussetzung moderner Gedankenbildung diesem Thema

der Grundsatz der ITeNNUNg VOIl Staat und Kirche wird, auf die Refor-
matıonszeılt übertragen und och für Jahrhunderte anach, einem blan
ken Anachronismus. Man te 1n einer PCI definitionem „cChristlichen«
und sSomı1t 1n ihrer religiös-geistigen Verfaßtheit kirchlich dominierten
Gesellschaftft, innerhalb derer dem Staat, den Obrigkeiten, bestimmte, be
eNZte Funktionen zukamen. In diesem Rahmen des historisch Gegebe-
11C  3 ‚und aus damaliger Sicht hinsichtlic weltlicher Rechts- und Macht
verhältnisse aum veränderbar Erscheinenden)] vollzieht Luther die radika-
le Neuorientierung 1n bezug auf die Kirche, die auch bestimmte Konse-
qUECNZEIN für das Verständnis staatlicher Funktionen hat Vieles VO  ; dem,
W as Luther 1er sieht und Sagt, ist und bleibt 1n hohem Ma{fße ktuell

[Das gilt VOT em für eın Verständnis VO Evangelium als dem Wort
VO  - der Vergebung der Süunden und der Erneuerung 1 Namen und e1s
Jesu Christi; VOIN Evangelium als alleinigem Existenzgrund der Kirche und
Inhalt ihres uftrags 1n der Welt [Das verstandene, die Existenz der KIır-
che bestimmende und erfüllende Wort Gottes das 1st die unüberholbare
Einsicht Luthers auch für das Verständnis VO  ; Kirche 1n der Gegenwart:
Kirche als der Ort, dem dieses Wort hörbar wird, das Evangelium als
Gottes gnädiges Urteil ber die Menschen angesichts anma{ßend-gnaden-
loser Urteile VO  > Menschen ber Menschen auf dem zwischen-
menschlicher Konflikte und Verschuldungen. LDıies 1n Wahrhaftigkeit und
Barmherzigkeit Z Geltung bringen S  J w1e für Luther selbst 1mMmMer
die lebendige Miıtte WAar das bleibt eine hochaktuelle, ftmals sträflich VOCI-
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nachlässigte unnanderer, vermeintlich wichtigerer Aktualitä-
ten den Rand gedrängte Aufgabe der Kirche heute

Wichtiges VO  . Luther lernen ist auch aus dem, W as ber die Wahr-
nehmung politischer Verantwortung sagt gerade weil CT dies 1n einer
klaren Verhältnisbestimmung ZUuU Evangelium ausgesprochen hat Politi-
sche Verhältnisse, Begriffe und Strukturen heute sSind anders als Luthers
Zeıiten. ber Entscheidendes, W as Luther 1mMm 1NDL1IC auf die Wahrneh-
INUNg politischer Verantwortung denen, die sich 1er bewähren aben,

weilß, gilt heute w1e damals, denn die TODIeMEe sind VO  - VOCI-

gleic  arer Art In den damals angesprochenen Menschen können WIFr heu-
u1lls unschwer wiedererkennen. Lasten und Versuchungen, die sich 1

Zusammenhang Mi1t Machtpositionen oder auch olchen der Machtlosig-
keit ergeben, unterscheiden sich allenfalls hinsichtlic der Erscheinungs-
tormen und aiußeren Bedingungen. Politische Seelsorge als Unterrichtung
des Herzens, des Gew1ssens, w1e auch selbst ausdrücklich verstanden
W1sSsen wollte, Mahnung und Ermutigung, Warnung und Zuspruch das 1st
heute dringlich w1e damals

Das Verhältnis VO Kirche und Staat 1m Sinne der Rechtssituation und
der geist1gen und kulturellen Koordinaten 1st freilich heute weitgehend
anders als Luthers Zeıiten. Es gab damals nicht den freien Markt eligiö-
SCT Meınungen und Angebote, sondern gleichsam erupt1v das ex1istenti1-
elle Rıngen die ahrhe1ı des christlichen auDens Luthers UÜberzeu-
SunNng Wal C da{ß s1e sich aufgrun biblischer Erkenntnis durch keinen
Einspruch menschlicher Autoritäten gehindert durchsetzen musse und
werde... damals 1n Erwartung eines Ergebnisses VO  - gesamtgesellschatft-
licher Eindeutigkeit, dafß dann schliefßlich das neuerkannte Evangelium
ZU Le1itstern für die Christenheit würde. Das hat sich nıiıcht erfüllt;
vielmehr 1e und bleibt christliche Wahrheitserkenntnis umstriıtten,
konnte und annn sich w1e VOIl Anfang 1n Konkurrenz mMmM1t Überzeu-

und Bindungen anderer Art behaupten und Wort melden
Was aber für Luther 11 1Da auf Evangelium und Kirche zentral

wichtig WAäIl, das gilt unverändert och heute Es kommt darauf d} da{ß das
Evangelium hörbar wird, da{ß CS den Menschen kommt und VO  - ihnen 1n
seiner klärenden und befreienden Macht erfahren werden annn hatte
Luther sich mi1t einem dringenden Appell die „Ratsherrn er Städte
deutschen Landes« gewandt, „christliche chulen autzurichten«. Das An-
liegen schon damals: Angesichts eiıner katastrophalen Verwahrlosung und
geistigen Orientierungslosigkeit 1St höchst inglich, die Begegnung mıt
dem Evangelium ermöglichen außer 1 egulären Gemeindezentrum
auch und VOT allem Ort des Werde- und Bildungsprozesses Junger Men-
schen un: arüber hinaus auch 1n besonderen Situationen abseits des »  O1-
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malen« Lebens (M1htar 5 Gefängnis]). Die Meınung, die Kirche begebe sich
mi1t olcher institutionellen Ermöglichung der egegnung mi1t dem, WwWas s1e

vertreten hat, iın eine gefährliche, unevangelische L1iıa1ison mit dem
aat, IMU: sich die Rückfrage gefallen lassen, ob die Argumentierenden
sich darüber 1 klaren sind, WdsS der Kirche anvertraut 1st und W as sS1e
vertreten hat sechr Kostbares und etwaAas Sanz anderes als das, Was

Inhalt staatlicher Mafißnahme und Ziele sSE1N könnte.
Eın Staatswesen, das 1 Zeichen eiıner Parteiideolgoie es daran SETIZTE,

das Evangelium öffentlich gut w1e unhörbar machen, en WITr SC  -
de hinter U1l:!  N Eıne staatliche Ordnung, die ihren Bürgern die Möglichkei
der Begegnung mi1t der Glaubenswahrheit Ort ihres Lebensvollzugs ein-
raumt, ist AUus östlicher Sicht eine He rfahrung. 1ne K aber, die
dann doch mit dem, W as Inhalt ihres uftrags 1st, 1n den eıgenen Mauern
verharren und sich auf sich selbst als Institution zurückziehen möchte,
signalisiert damit möglicherweise einen Nachholbedar: hinsichtlich des
Evangeliums, das ihr ach lutherisch-reformatorischem Verständnis als
ihr einz1ger „wahrer Schatz« Luther; 62 Ablafßthese) anvertraut 1st

Prot Dr Rudolf Mau, Wilhelm-Blos-Str 89, 147 Berlin

AUF ARTIN LUTHERS SPURENVWG USTINERKLOSTE

Von Wilhelm Velten

Wer heute das ehrwürdige Augustinerkloster betritt, tut 6S wahrscheinlich
Luthers In der Regel kommt. VO  w Norden und sieht die Front
der Kirche und den Glockenturm och fast w1e Luther Im Kloster rund
se1INeE Zelle erinnert eine usstellung ihn, se1ne eıt 1n Erfurt der
Universität, 1mMm Kloster und später als Besucher und Prediger. ber inmıt-
ten all der schönen TrTeNOvVIerten Räume erhebt sich bald die Frage, welche
Teile des Baues, welche Räume tammen 4AUSs Luthers agen, Was hat schon
CI 'SO gesehen, w1e WITFr heute VOT uns haben?
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